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Zusammenfassung 

Die Stadt Hamm plant, auf derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen für den Vereinssport des 

SV Westfalia Rhynern die bestehenden Sportplätze (Kunststoffrasenplatz und Naturrasenplatz) am Tünner 

Berg zu erweitern. Dabei ist es vorgesehen, im Nordosten einen weiteren Naturrasenplatz, ein Kleinspielfeld, 

ein Vereinsheim und eine Parkplatzanlage zu errichten. Planungsrechtlich soll das Vorhaben über die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 03.091 – Sportplatz Westfalia Rhynern gesichert werden. 

 

 

 

 

Die im oben dargestellten Luftbild zu sehenden Bestandssportplätze (Platz 1: Naturrasenplatz rechts und 

Platz 2: Kunststoffrasenplatz links) verfügen über Flutlichtanlagen. Entsprechend der neuen Planung ist es 

vorgesehen, zusätzliches Flutlicht im Bereich des neuen nordöstlich geplanten Großspielfeldes Platz 3 und 

des westlich davon geplanten neunen Kleinspielfeldes Platz 4 zu errichten.  

Google Earth 2017  
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Im Rahmen des Bauleitverfahrens ist der Immissionsschutz in Bezug auf die im Umfeld befindlichen 

schutzbedürftigen und/oder sensiblen Nutzungen zu gewährleisten. Dafür war eine Lichtimmissionsprognose 

zu erstellen, in der der Nachweis zu erbringen war, dass die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte der 

Lichtimmissions-Richtlinie durch den Betrieb der Flutlichtanlage nicht überschritten werden. Darüber hinaus 

ist eine Aussage hinsichtlich einer potentiellen Blendung für schutzbedürftige Nutzungen (Straße) im Umfeld 

sowie zu Auswirkungen auf die heimische Fauna – insbesondere Insekten und Vögel – zu tätigen. Die 

Berechnungen werden auf Wunsch der Stadt Hamm dabei sowohl für die Berücksichtigung einer 

konventionellen Flutlichtanlage als auch für eine Flutlichtanlage mit LED durchgeführt und dargestellt. 

 

Ergebnisse 

Nach Besichtigung der Örtlichkeiten zeigte sich, dass die Flutlichtanlage des bestehenden Rasenplatzes 

noch mit symmetrischen Flächenscheinwerfern ausgerüstet ist. Dieses entspricht nicht dem Stand der 

Technik und führt zu erheblicher Lichtverschmutzung in der Umgebung. Im Rahmen der Erweiterung der 

Sportanlage ist daher die Flutlichtanlage entweder zurückzubauen oder durch asymmetrische 

Scheinwerfer (Planflächenstrahler) zu ersetzen.  

 

Bei Berücksichtigung einer am Bestands-Rasenplatz modernisierten Flutlichtanlage zeigen die Berech-

nungen im Anhang, dass bei einer gleichzeitigen Nutzung aller im Bestand befindlichen und geplanten 

Flutlichtanlagen der gebietsspezifische Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete (WA) von zur 

Tageszeit 3 Lux und für im Außenbereich befindliche Nutzungen von zur Tageszeit 5 Lux eingehalten wird. 

Dieses gilt sowohl bei Verwendung konventioneller Strahler als auch der Verwendung von LED-Strahlern. 

 

Wie aus den Berechnungen im Anhang ersichtlich, wird bei vorliegender Anlagenplanung konventioneller 

Art der gebietsspezifische Immissionsrichtwert für Allgemeine und Reine Wohngebiete von zur Tageszeit 

3 Lux bereits ab einer Entfernung von weniger als 50 m im Umkreis der Anlage eingehalten. Bei dem Einsatz 

von LED-Strahlern kann dieser Wert hingegen erst bei deutlich größeren Entfernungen erreicht werden. 

 

Blendung 

Unter der Voraussetzung, dass vom Immissionsort aus - bei üblicher Position - der Blick zur Blendquelle hin 

möglich ist, nennt die LAI als Beurteilungsverfahren der Blendung die Ermittlung des Blendmaßes K. Im 

vorliegenden Fall zeigt sich, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Bewaldung) keine 

Blickverbindung der Anwohner zu der Anlage besteht. Die Ermittlung des K-Wertes kann somit entfallen.  
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Eine alternative Bewertung der beeinträchtigenden Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungs-

anlage im Freien in Anlehnung an die DIN EN 12464-2 durch die rechnerische Ermittlung des GR-Wertes 

(Glare Rating) zeigt darüber hinaus, dass - auch wenn die GR-Werte der LED-Beleuchtung höher ausfallen - 

bei beiden Analgenkonzepten keine diesbezügliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Dies gilt 

insbesondere in Bezug auf die östlich angrenzende Straße An der Lohschule, an der im Rahmen der 

Berechnungen der GR-Wert für die Hauptblickrichtungen der festgelegten Beobachter den Grenzwert von 

50 nicht überschreitet. 

 

Anmerkungen zu Auswirkungen von Flutlichtanlagen auf Vögel und Insekten 

Aus verschiedenen Untersuchungen zeigt sich, dass unabhängig von den möglichen Ursachen Licht auf 

Tiere eine starke Wirkung ausübt und besonders nachtaktive Insekten von künstlicher Beleuchtung 

angelockt werden. Da Insekten häufig über ein Sehmaximum im UV-Bereich verfügen, steht die Lock-

wirkung im engen Verhältnis zu der spektralen Zusammensetzung des emittierenden Lichtes. Daher übt 

Licht im kurzwelligen Bereich zwischen 300 nm und 400 nm eine größere Anziehungskraft aus als lang-

welliges Licht.  

 

Wie der Fachliteratur zu entnehmen ist, kann durch das Einsetzen nach unten gerichteter Leuchten, 

bestückt mit energieeffizienten Lampen mit einem geringen UV-Anteil, die Anlockung für Insekten und der 

Einfluss auf Zugvögel deutlich verringert werden. 

 

Im Folgenden sind die Maßnahmen, die zur Vermeidung von Lichtverschmutzung und dadurch auch zu 

einer Reduzierung der Auswirkungen auf die Tierwelt führen, zusammengefasst: 

 

Zur Verhinderung großräumiger Anlockeffekte: 

 unnötige Beleuchtung reduzieren und nur beleuchten, was notwendig ist; 

 Verwendung asymmetrischer Beleuchtungsanlagen, die eine nach unten gerichtete Lichtlenkung 

aufweisen; 

 Lichtquellen im Außenbereich möglichst niedrig anbringen; 

 langwelliges Licht bevorzugen, energiesparende Lampen mit dem Farbton Warmweiß verwenden 

(z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen), bestenfalls LED-Strahler; 

 Anbringen von UV-Filtern. 
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1 Grundlagen 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der aktuellen Fassung 

Gem. RdErl. Lichtimmissionen  Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und Verminderung, Gem. RdErl. 

des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz – V-5 8800.4.11 – und des Ministeriums für Bauen, 

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr – VI.1 – 850 vom 11.12.2014 

DIN EN 12464-2 Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 2: 

Arbeitsplätze im Freien; Deutsche Fassung EN 12464-2:2014 

DIN EN 12193  Licht und Beleuchtung - Sportstättenbeleuchtung  

oftware DIALux 4.11.0.2  der DIAL GmbH 

 

 

Ein Ortstermin wurde am 22.08.2014 durchgeführt. 

 

Informationen und Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt durch: 

 die Stadt Hamm. 
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung  

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Sportanlage Westfalia Rhynern ist es vorgesehen, die 

Sportplätze (Kunststoffrasenplatz und Naturrasenplatz) am Tünner Berg zu erweitern und entsprechend der 

neuen Planung anzupassen. Planungsrechtlich soll das Vorhaben über die Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 03.091 – Sportplatz Westfalia Rhynern – gesichert werden. 

 

Um der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Konfliktbewältigung Rechnung zu tragen, sind die 

Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die im Umfeld des Anlagenstandortes befindlichen schutz-

bedürftigen bzw. sensiblen Nutzungen zu untersuchen. Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz1 sind 

genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden können bzw. verhindert werden, wenn 

sie nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.  

 

Um den Immissionsschutz der im Umfeld befindlichen schutzbedürftigen Nutzungen sicherzustellen, hat die 

Stadt Hamm das Sachverständigenbüro Uppenkamp + Partner GmbH beauftragt, die Lichtimmissionen im 

Umfeld der geplanten Sportanlage zu beurteilen.  

 

Die Beurteilung der Lichtimmissionen erfolgt auf Grundlage des RdErl. „Lichtimmissionen, Messung, 

Beurteilung und Verminderung“ (NRW). Hier werden Maßstäbe zur Beurteilung der Lästigkeitswirkung 

angegeben. Eine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG tritt in der Regel auf, wenn die im 

o. g. Runderlass angegebenen Immissionsrichtwerte überschritten werden. 

 

Die Berechnung und Darstellung der Lichtimmissionen im Umfeld der Sportanlage sind dem Anhang zu 

entnehmen. 

 

 

                                                           

1  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge (BImSchG) 
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3 Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen 

3.1 Anwendungsbereich 

Die Beurteilung der Lichtimmissionen erfolgt auf Grundlage des RdErl. „Lichtimmissionen, Messung, 

Beurteilung und Verminderung“ des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz – V-5 8800.4.11 – und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr – VI.1 – 850 vom 11.12.2014. 

 

Die o. g. Richtlinien bzw. Hinweise finden Anwendung bei Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG (bspw. 

Scheinwerfer zur Beleuchtung von Sportstätten, von Verladeplätzen, für Anstrahlungen sowie Licht-

reklamen, aber auch hell beleuchtete Flächen wie z. B. angestrahlte Fassaden). Anlagen zur Beleuchtung 

des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungsanlagen von Kraftfahrzeugen und dem Verkehr 

zuzuordnende Signalleuchten gehören nicht zu den Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG. Die 

Beurteilung von Lichtimmissionen umfasst grundsätzlich die Bereiche der Aufhellung von Wohnräumen bzw. 

die Blendwirkung von Lichtquellen.  

 

3.2 Beurteilungsgrundsätze 

Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit 

erheblich belästigt wird. Eine erhebliche Belästigung i. S. des § 5 Abs. 1 NR.1 des BImSchG tritt in der Regel 

auf, wenn die angegebenen Immissionsrichtwerte überschritten werden. 

 

Die Erheblichkeit der Belästigung durch Lichtimmissionen hängt aber auch wesentlich von der Nutzung des 

Gebietes, auf das sie einwirken, sowie von dem Zeitpunkt oder der Zeitdauer ab. Die Beurteilung orientiert 

sich nicht an einer mehr oder weniger empfindlichen individuellen Person, sondern an der Einstellung eines 

durchschnittlich empfindlichen Menschen. 

 

Von Bedeutung für die Beurteilung der Lichtimmissionen von Anlagen ist die Schutzbedürftigkeit der zu 

berücksichtigenden Gebiete. Dabei sind die Festsetzungen im Bebauungsplan entscheidend. Liegt kein 

Bebauungsplan vor, so hat die Einstufung des Gebietes gemäß der tatsächlichen Nutzung zu erfolgen.  

 

3.3 Beurteilung und Messung der Raumaufhellung 

Raumaufhellung ist die Aufhellung des Wohnbereiches, insbesondere des Schlafzimmers, aber auch des 

Wohnzimmers, der Terrasse oder des Balkons durch die in der Nachbarschaft vorhandene Beleuch-

tungsanlage, die zu einer eingeschränkten Nutzung des Wohnbereiches führt. Die Aufhellung wird durch 

die mittlere Beleuchtungsstärke EF in der Fensterebene beschrieben. 
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Folgende Immissionsrichtwerte sind als Maß der zumutbaren Raumaufhellung in schutzbedürftigen Räumen 

festgelegt: 

 

Immissionsort (Einwirkungsort) 

Gebietsart nach § BauNVO 

Beleuchtungsstärke EF [lx] 

600 bis 2200 Uhr 2200 bis 600 Uhr 

Kurgebiete, Krankenhäuser 1 1 

Reine Wohngebiete 

Allgemeine Wohngebiete  
3 1 

Dorfgebiete  

Mischgebiete 
5 1 

Kerngebiete  

Gewerbegebiete  
15 5 

 

 

Die in der Tabelle angegebenen Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes, annähernd 

weißes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als 1 Stunde eingeschaltet ist. Als zeitlich konstant 

gelten Beleuchtungsanlagen, deren Betriebszustände sich nicht schneller als in einem 5-minütigen 

Rhythmus ändern. 

 

Bei Beleuchtungsanlagen mit veränderbaren Betriebszuständen ist der Betriebszustand mit der maximalen 

Beleuchtungsstärke zu bewerten. 

 

3.4 Blendung 

Bei der Blendung durch Lichtquellen wird zwischen der physiologischen und psychologischen Blendung 

unterschieden. Bei der physiologischen Blendung wird das Sehvermögen durch Streulicht im Glaskörper des 

Auges vermindert. Dieser Aspekt steht jedoch bei Immissionssituationen im Wohnbereich nicht im 

Vordergrund. Bei der psychologischen Blendung kann die Nutzung eines inneren oder äußeren 

Wohnbereichs erheblich gestört werden, auch wenn aufgrund großer Entfernung zur Lichtquelle keine 

übermäßige Aufhellung erzeugt wird. Die Belästigung entsteht u. a. durch die ständige und ungewollte 

Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, die bei großem Unterschied der Leuchtdichte der 

Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte eine ständige Um-Adaption des Auges auslöst. 

 

Die im Folgenden genannte Formel gilt nur für zeitlich konstantes Licht, das mehrmals die Woche länger als 

1 Stunde angeschaltet ist. Die Beurteilung der Blendwirkung ist zudem nur notwendig und möglich, wenn 

vom Immissionsort bei üblicher Position der Blick zur Blendquelle hin möglich ist.  
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Als Konvention zur Berechnung von Werten für die maximal tolerable mittlere Leuchtdichte L̄max einer 

technischen Blendlichtquelle wird für den Bereich des Immissionsschutzes die nachfolgende Beziehung 

festgelegt. 

 

L̅max ≤ k ∙ √
LU

ΩS
  in cd/m². 

Hierbei ist: 

L̄max die maximal tolerable Leuchtdichte einer Blendlichtquelle in cd/m², gemittelt über den zugehörigen 

Raumwinkel ΩS, 

LU die maßgebende Leuchtdichte der Umgebung der Blendlichtquelle in cd/m², 

ΩS der Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen Blendlichtquelle in sr, 

k der normierte Proportionalitätsfaktor. 

 

Die Anwendung des Beurteilungsverfahrens gilt nur unter der Voraussetzung, dass vom Immissionsort aus 

- bei üblicher Position - der Blick zur Blendquelle hin möglich ist. Als Blickrichtung wird dann dieser Blick zur 

Blendquelle hin angenommen, weil sich das Auge im Allgemeinen unwillkürlich zur Blendlichtquelle 

hinwendet, da sie häufig das auffälligste Sehobjekt im Gesichtsfeld ist. 

 

Die psychologische Blendwirkung einer Lichtquelle lässt sich dann durch das Blendmaß kS beschreiben. 

 

kS = L̅S ∙ √
ΩS

LU
. 

 

Das Blendmaß soll die folgenden Immissionsrichtwerte für Blendung k nicht überschreiten: 

 

Tabelle 1: Immissionsrichtwert k zur Festlegung der maximal zulässigen Blendung durch technische Lichtquellen 

während der Dunkelstunden 

Immissionsort 

Gebietsart nach § BauNVO 

Immissionsrichtwert k für Blendung 

6:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 6:00 Uhr 

Kurgebiete, Krankenhäuser 32 32 32 

Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohngebiete  96 64 32 

Dorfgebiete, Mischgebiete 160 160 32 

Kerngebiete, Gewerbegebiete  - - 160 
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3.5 Blendung gemäß DIN EN 12464-2 

Die Bewertung der beeinträchtigenden Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage im 

Freien erfolgt in Anlehnung an die DIN EN 12464-2 durch die rechnerische Ermittlung des GR-Wertes (Glare 

Rating). Dabei ist sicherzustellen, dass entsprechend der folgenden Tabelle der GR-Wert für die 

Hauptblickrichtungen für festgelegte Beobachter den Grenzwert von 50 möglichst nicht überschreitet.  

 

Tabelle 2: Blendurteile und GR-Werte 

Blendurteil Blendungswert GR-Wert  

unerträglich 80 - 90 

störend  60 - 70 

noch zulässig 40 - 50 

merklich  20 - 30 

unmerklich  10 

 

 

Im Fall von Überschreitungen der zulässigen Beleuchtungsstärke in der Fensterebene oder der maximal 

tolerablen mittleren Leuchtdichte von Blendlichtquellen werden im Runderlass folgende Minderungs-

maßnahmen vorgeschlagen: 

 

 Klärung der Notwendigkeit der Beleuchtung, d.h. Begrenzung der Betriebsdauer auf die nötige Zeit, 

 Klärung des Lichtbedarfs nach Intensität, Gleichmäßigkeit auf den gewünschten Flächen, 

 geeignete Auswahl, Anzahl, Platzierung und Ausrichtung der Leuchten, zum Beispiel Plan-

flächenstrahler, 

 Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen, 

 zusätzliche technische Maßnahmen (Abschirmblenden, optische Einrichtungen wie Spiegel und 

Reflektoren, Leuchten mit begrenztem Abstrahlwinkel) und 

 Ausrichtung der Beleuchtung grundsätzlich von oben nach unten. 

 Direkte Blickverbindung zur Leuchte sollte vermieden werden. Ist dies nicht möglich, sind zum Schutz 

der Nachbarschaft Blenden vorzusehen. 

 Beleuchtungen sollten nur nach unten und max. 80° schräg zur Seite strahlen. Optimierte 

Lichtpunkthöhen, 

 Wechsel von Lampentypen (Bauart) und 

 Umrüstung von Altanlagen. 
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4 Berechnungsgrundlagen 

Als Berechnungsgrundlage dienen die von der Stadt Hamm zur Verfügung gestellten Angaben. Die 

Auswirkungen der Flutlichtanlage wurden in Hinblick auf die im Umfeld befindlichen schutzbedürftigen 

Nutzungen sowohl bei Einsatz von konventionellen asymmetrischen Scheinwerfern als auch bei Einsatz von 

LED dargestellt.  

 

Die Flutlichtanlage des neuen Naturrasenplatzes (Platz 4) ist dabei gemäß DIN EN 12193 

Sportstättenbeleuchtung so ausgelegt, dass eine mittlere horizontale Beleuchtungsstärke von 200 lx erreicht 

wird, d.h. die Anforderungen an die Durchführung von Wettkämpfen der Beleuchtungsklasse II werden 

erfüllt. Die bestehenden Plätze 1 und 2 sowie das geplante Kleinspielfeld Platz 4 erfüllen die Anforderungen 

an den Trainingsbetrieb (Beleuchtungsklasse III). 

 

 

Abbildung 1: Lageplan des Nutzungskonzeptes und der Flutlichtanlage, konventionell  
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Die geplante Flutlichtanlage wird - wie in Abbildung 1 dargestellt - über 16 Flutlichtmasten mit insgesamt 

38 Planstrahlern des Typs PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 MB/60 verwendet. Die Installations-

höhe der Scheinwerfer ist mit 16 m berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 2: Lageplan des Nutzungskonzeptes und der Flutlichtanlage, LED  

 

 

Die geplante Flutlichtanlage wird - wie in Abbildung 2 dargestellt - über ebenfalls 16 Flutlichtmasten mit 

insgesamt 60 LED Scheinwerfern des Typs Performance in Lightning Square Pro 96/4 verwendet. Die 

Installationshöhe der Scheinwerfer ist mit 16 m berücksichtigt. 
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5 Ermittlung und Beurteilung der Immissionen 

5.1 Untersuchte Immissionsorte 

Im Rahmen der lichttechnischen Untersuchung wurden die Lichtimmissionen auf die im Umfeld der Anlage 

befindliche Wohnbebauung der Straßen Am Finnbusch, Papenloh, An der Lohschule und Weidenhecke 

betrachtet. 

 

 

Abbildung 3: Lageplan des Bestandes mit angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen  

 

 

Dabei wurde die Wohnbebauung der Straßen Am Finnbusch, Papenloh und Weidenhecke als Allgemeines 

Wohngebiet (WA) und die im Außenbereich befindlichen Nutzungen An der Lohschule entsprechend der 

eines Mischgebietes (MI) betrachtet. 
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Die Berechnungen der Lichtimmissionen durch die Sportanlagen erfolgen mit Hilfe der Software 

DIALux 4.11.0.2 der DIAL GmbH. 

 

5.2 Ergebnisse 

Unter Berücksichtigung der geplanten Flutlichtanlagen kann für die maßgeblichen Immissions-

orte (Beobachter) aufgrund der Entfernung von mindestens 100 m zur geplanten Sportstätte sichergestellt 

werden, dass in beiden Untersuchungsfällen die mittlere Beleuchtungsstärke EF in lx für den maßgeblichen 

Zeitraum der abendlichen Nutzung eingehalten wird: 

 

Tabelle 3: Ermittlung der mittleren Beleuchtungsstärke an den Immissionsorten innerhalb des Tageszeitraumes, 

beim Wettkampfbetrieb oder beim abendlichen Training 

Immissionsort IRW 6:00-22:00Uhr 

ĒF [lx] 

IRW 22:00-6:00Uhr 

ĒF [lx] 

LrT konv. 

6:00-22:00 Uhr  

EF [lx] 

LrT LED 

6:00-22:00 Uhr  

EF [lx] 

IO Am Finnbusch 3 1 <1 <3 

IO Papenloh 3 1 <1 <3 

IO Weidenhecke 3 1 <1 <3 

IO An der Lohschule 5 1 <1 <3 

 

 

Wie aus den Berechnungen im Anhang  ersichtlich, wird bei vorliegender Anlagenplanung konventioneller 

Art der gebietsspezifische Immissionsrichtwert für Allgemeine und Reine Wohngebiete von zur Tageszeit 

3 Lux bereits ab einer Entfernung von weniger als 50 m im Umkreis der Anlage eingehalten. 

 

Bei der Verwendung von LED-Strahlern ist eine deutlich höhere Aufhellung im Umfeld gegeben. Bei einer 

Entfernung von 80 m im Umkreis der Anlage kann der Immissionsrichtwert für Allgemeine und Reine 

Wohngebiete von zur Tageszeit 3 Lux in nördliche Richtung noch nicht eingehalten werden. 

 

Die Lichtausbreitungsberechnung mittels farbiger Isoluxkarten ist dem Anhang zu entnehmen.  
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Blendung 

Unter der Voraussetzung, dass vom Immissionsort aus - bei üblicher Position - der Blick zur Blendquelle hin 

möglich ist, nennt die LAI als Beurteilungsverfahren der Blendung die Ermittlung des Blendmaßes K. Im 

vorliegenden Fall zeigt sich, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Bewaldung) keine 

Blickverbindung zu der Anlage besteht. Die Ermittlung des K-Wertes kann an dieser Stelle entfallen.  

 

Das vorliegende Berechnungsprogramm führt die alternative Bewertung der beeinträchtigenden 

Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage im Freien in Anlehnung an die DIN EN 12464-2 

durch. Die Darstellung des rechnerisch ermittelten GR-Wertes (Glare Rating) für im Umfeld befindliche 

Beobachtungspunkte im Anhang zeigt, das bei dem Analgenkonzept konventioneller Art keine Störung 

durch Blendung, insbesondere für den Straßenverkehr auf der östlich angrenzenden Straße An der 

Lohschule, zu erwarten ist. 

 

Bei der Verwendung von LED-Beleuchtung kann eine Beeinträchtigung auf der Straße An der Lohschule 

ebenfalls ausgeschlossen werden.  
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen. 

 

Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen der Sachverständigen dienten die vorgelegten und im 

Gutachten zitierten Unterlagen sowie die Auskünfte der Beteiligten. 

 

 

 

Bericht verfasst durch: Geprüft und freigegeben durch: 

  

 

  

Dipl.-Umweltwiss. Melanie Rohring Dipl.-Ing. Matthias Brun  

Projektleiterin Stellvertretend Fachlich Verantwortlicher 
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Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

Verzeichnis des Anhangs 

A Berechnungen Beleuchtungskonzept konventionell 

B Berechnungen Beleuchtungskonzept LED 

C Lagepläne 
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A Berechnungen Beleuchtungskonzept konventionell 
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B Berechnungen Beleuchtungskonzept LED 
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C Lagepläne 

 



 

Planinhalt: 

Lageplan 

Kommentar: 

Lageplan mit Darstellung des Vorhabens  

 

mit Isoluxflinien und Abstandslächenlinien  

 

Maßstab: 

keine Angabe 
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Planinhalt: 

Lageplan 

Kommentar: 

Topographische Karte 

 

Maßstab: 

siehe Plan  
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